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�ladrider Ahkommen 

über die internationale Registrierung
von �Iarken 

vom 14. April 1891. 
revidiert in BRÜSSEL am 14. Dezemher 1900, 

in \VASHINGTON am 2. Juni 19119 im HAAG am 6. Novemher 1925, 
in LONDON am 2. ]uni 1934, in NIZZA am 15. Juni 1957 

und in STOCKHOLM am 14. Juli 1967 1) 

Artikel 1 

[Errichtung eines hesonderen Verhandes - Hinterlegung der Marken 
hei.m lnternationalen Büro • Begriffshestimmung des Ursprungslandes] 2) 

(1) Die Lander, auf die dieses Ahkommen Anwendung fin­
det, hilden einen hesonderen Verband für die internationale 
Registrierung von l\larken. 

(2) Die Angehorigen eines jeden der Vertragslander kon­
nen -sich in alleu ührigen V ertragslandern dieses Abkommens 
den Schutz ihrer im Ursprungsland für Waren oder Dienst­
leistungen eingetragenen l\larken dadurch sichern, dass sie 
diese l\larken dnrch Vermittlung der Behorde des Ursprungs­
landes hei dem im Ühereinkommen zur Errichtung der Welt-

1) Die&e deutsche Obersetzung Î8t von den zustindigen Verwaltungen
der Bundesrepublik Deutsehland, Osterreicha und der Schweiz im Ein­
vernehmen mit BIRPI hergestellt worden. 

1) Die Artikel sind mit Cberschriften versehen worden. um die Be­
nutzung des Textes zu erleichtern. Der unterzeichnete Vertragstext ent• 
hiih keine Cberschriften. 
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organisation für geistiges Eigentum (im f olgenden als «die Or­

ganisation» hezeichnet) vorgesehenen lnternationalen Büro 

für geistiges Eigentum (im folgenden als «das Internationale 
Büro» bezeichnet) hinterlegen. 

(3) Ais Ursprungsland wird das Land des besonderen Ver­
bandes angesehen, in dem der Hinterleger eine tatsachliche 

und nicht nur zum Schein hestehende gewerh1iche oder Han­

delsniederlassung hat;· wenn er eine so'lche Niederlassung in 
einem Land des besonderen Verhandes nicht hat, das Land 
des hesonderen Verhandes, in dem er seinen Wohnsitz hat; 
wenn er keinen Wohnsitz innerhalh des hesonderen Verhan­
des hat, das Land seiner Staatsangehorigkeit, -sofern er An­

gehoriger eines Landes des besonderen Verbandes ist.

Artikel 2 

[Yerweisung auf Artikel 3 der Pariser Verbandsübereinkunft (Glei.chstel­
lnng gewisser Personengruppen mit den Angehorigen der Verbandslander)] 

Den Angehorigen der Vertragslander sind gleichgestellt 

die Angehorigen der diesem Abkommen nicht beigetretenen 

Lander, die im Gehiet des durch dieses Ahkommen gehildeten 
hesonderen Verhandes den durch Artikel 3 der Pariser Ver­
handsühereinkunft zum Schutz des gewerhlichen Eigentums 

f estgesetzten Bedingungen geniigen. 

Artikel 3 
[lnhalt des Gesuch1 um internationale Registrierung] 

(l) J edes Gesuch um internationale Registrierung ist auf
dem von der Ausführungsordnung vorgeschriehenen For­

mular einzureichen; die Behorde des Ursprungslandes der 

l\larke bescheinigt, dass die Angahen in diesem Gesuch denen 

des nationalen Registers entsprechen, und gibt die Daten und 
· N ummern der Hinterlegung und der Eintragung der l\Iarke

im Ursprungsland sowie das Datum des Gesuchs um inter­
nationale Registrierung an.

(2) Der Hinterleger hat die Waren oder Dienstleistungen,
für die der Schutz der Marke beansprucht wird, anzugehen 
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sowie, wenn moglich, die Klasse oder die Klassen entspre­
chend der Klassifikation, die durch <las Ahkommen von Nizza 
über die Internationale Klassifikation von Waren und Dienst­
leistungen (ür die Eintragung von l\.1arken festgelegt worden 
ist. l\lacht der Hinterleger diese Angahe nicht, so ordnet das 
Internationale Büro die W dren oder Dienstleistungen in die 
entsprechenden Klassen der erwiihnten Klassifikation ein. Die 
vom llinterleger angegebene Einordnung unterliegt der Prü­
fung durch das Internationale Büro, das hierbei im Einver .. 
nehmen mit der nationalen Behorde vorgeht. lm Fall einer 
l\1einungsverschiedenheit zwischen der nationalen Behorde 
und de1n lnternationalen Jlijro ist die Ansicht des letzteren 
massgehend. 

(3) Beansprucht der 1Iinter1eger die Farhe als unter­
&cheidendes llerkmal seiner �Iarke, so ist er verpflichtet: 

1. dies au"!,driicklich zu erklaren und seiner llinterlegung
einen Vermerk heizufiigen� der die beanspruchte Farhe
oder Farhenzusammenstellung angiht;

2 .. seinem Gesuch farhige Darstellungen der l\.iarke heizu­
legen, die den l\litteilung�n des lnternationalen Düros 
beigefügt werden. Die Anzahl dieser Darstellungen wird 
durch die Ausführungsordnung bestimmt. 

( 4) Das Internationale Büro tragt die gemass Artikel 1
hinterlegten l\larken sogleich in �in Register ein. Die Re­
gistrierung erhah das Datum des Gesuchs um internationale 
Registrierung im Ursprungsland, sofern das Gesuch heim ln­
ternationalen Büro innerhalh von zwei l\lonaten nach diesem 
Zeitpunkt eingegangen ist. 1st das Gesuch nicht innerhalb 
dieser Frist eingegangen, so tragt das Internationale Büro es 
mit dem Datum ein, an dem es bei ihm eingegangen ist. Das 
Internationale Büro zeigt diese Registrierung unverzüglich 
den beteiligten Ilehorden an. Die registrierten l\larken werden 
in einem regelmas,sig erscheinenden, vom lnternationalen 
Büro herausgegehenen Blatt �•nter Verwendung der in dem 
Registrierungsgesuch enthaltenen Angaben veroffentlicht. 
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H�nsichtlich· der l\Iarken, die einen hildlichen Bestandteil 
oder eine besondere Schriftform enthalten, bestimmt die 
Ausführungsordnung, oh der Hinterleger einen Druckstock 
einzureichen hat. 

(5) Um die registrierten l\farken in den Vertragslandern
zur allgemeinen Kenntnis zu bringen, erhalt jede Behorùe 
vom lnternationalen Iliiro eine Anzahl von Stücken der ge­
nannten Veroff entlichung unentgeltlich sowie eine Anzahl 
von Stücken zu erinassigtem Preis im Verhaltnis zur Zahl der 
in Artikel 16 Ahsatz ( 4) Buchstabe a) der Pariser Verban<ls­
übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums ge­
nannten Einheiten und zu den von der Ausführungsorùnung 
festgelegten Bedingungen. Dies·e Bekanntgahe ist in allen Ver­
tragsilan<lern ais vollkommen ausreichend anzusehen; eine 
weitere darf vom llinterleger nicht gefordert werden. 

Artikel 3M• 
[Territoriale Beachrankung dea Schutzes] 

(1) J edes Vertragsland kann jederzeit dem General<lirek­
tor der Organisation {im folgenden als «der Generaldirektor» 
bezeichnet) schriftlich notifizieren, dass sich der Schutz aus 
der internationalen Registrierung auf dieses Land nur dann 
erstreckt, wenn der lnhaber der l\farke es ausdriicklich he­
antragt .. 

(2) Diese N otifikation wird erst sechs �lonate n�ch <lem
· Zeitpunkt ihrer l\fitteilung durch· den Generaldirektor an die
anderen Vertragslander wirksam.

Artikel 3ter 

[Gesuch um territoriale Ausdehnung des Schutzes) 

(1) Das Gesucq. um Ausdehnung des Schutzes aus der in­
ternationalen Registrierung auf ein Land, das von der durch 
Artikel 3hi• geschaffenen Bef ugnis Gebrauch gemacht h�t, ist 
in dem in Artikel 3 Absatz (1) vorgesehenen Gesuch heson­
ders zu erwahnen. 
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(2) Das erst nach der internationalen Registrierung ge­
stellte Gesuch. um Ausdehnung des Schutzes ist durch · Ver­
mittlung der Ilehorde des Ursprungslandes auf einem von der 
Ausführungsordnung vorgeschriebenen Formular einzurei­
chen. Das Internationale Biiro tragt es sogleich in das Re­
gister ein und teilt es unverziiglich der oder den heteiligten 
Behorden mit. Das Gesuch wird in dem regelmassig erschei­
nenden, vom lnternationalen Büro - herausgegebenen · Blatt 
veroffentlicht. Diese Ausdehnung des Schutzes wird zu dem 
Zeitpunkt wirksam, zu dem sie im internationalen Register 
eingetragen wird; sie verliert ihre Wirkung mit dem Erloschen 
der internationa·Ien Registrierung der l\larke, auf die sie sich 
hezieht. 

Artikel 4 

[\\'irkung der internationalen Registrierung] 

(1) Vom Zeitpunkt der im lnternationalen Büro nach den
Bestimmungen der Artikel 3 und 3ier vollzogenen Registrie .. 
rung an ist die l\larke in jedem der beteiligten Vertragslanùer 
ebenso geschützt, wie wenn sie dort unmittelhar hinterlegt 
worden ware. Die in Artikel 3 \--orgesehene Einordnung der 
Waren oder Dienstleistungen bindet die Vertragslander nicht 
hinsichtlich der Beurteilung des Schutzumfangs der l\larke. 

(2) Jede l\larke, die Gegenstand einer internationalen Re­
gistrierung gewesen ist, geniesst das durch Artikel 4 der Pa­
riser Verhand�iihereinkunft zuru Schutz des gew�rblichen 
Eigentun1s festgelegte Prioritatsrecht, ohne dass es erforder­
lich ist, die unter Buchstabe D jenes Artikels vorgesehenen 
Formlichkeiten zu erfüllen. 

Artikel 4hi• 

(Ersetzunp; früherer nationaler Eintragungen durch 
die internationale Registrierung] 

(1) 1st eine in einern oder naehreren der Vertragslander
hereits hinterlegte l\larke spater vom - lnternationalen Büro 
auf den Namen desselhen lnhahers oder· seines Rechtsnach­
f olgers registriert worden, so ist die internationale Re gis trie-
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rung ais an die Stelle der f rüheren nationalen Eintragungen 
getreten anzusehen, unbeschadet der durch die letzteren er­
worbenen Rech te. 

(2) Die nationale Behorde hat auf Antrag die internatio­
nale Registrierung in ihren Registern zu vermerken. 

Artikel 5 
[Schutzverweigerung durch die nationalen Behürden] 

(l) Die Behorden, denen das lnternationa,le Biiro die Re­
gistrierung einer l\·farke oder ·das gemass Artikel 3rer gestellte 
Gesuch um Ausdehnung des Schutzes mitteilt, ·sind in den 
Landern,. deren Rechtsvorschriften s·ie dazu ermachtigen, zu 
<ler Erklarung hef ugt, dass dieser l\farke der Schutz in ihrem 
IIoheitsgehiet nicht gewahrt werden kann. Eine solchc 
Schutzverweigerung ist jedoch nur unter den Bedingungen zu­
lassig, die nach der Pariser ,Verban<lsühereinkunft zum Schutz 
des gewerhlichen Ei�entun1s auf eine zur nationalen Ein­
tragung hinterlegte l\farke anwendbar waren. Der Schutz 
darf jedoch weder ganz noch teilweise allein deshalh ver­
weigert werden., weil die innerstaat'lichen Rechtsvorschriften 
cJi.e Eintragung nur fiir eine beschrankte Anzahl von Klas,sen 
oder für eine heschrankte Anzahl von Waren oder Dienst­
leistungen zulassen. 

(2) Die Behorden, die von dieser Betugnis Gehrauch
machen wollen, hahen ihre Schutzverweigerung unter Angabe 
aller Gründe dem lnternationalen Büro innerhalh der von 
ihrem Landesgesetz vorgesehencn Frist, spatestens aber vor 
Ahlauf eines J ahres nach der internationalen Registrierung 
der l\larke oder nach den1 gemass Artikel 3ter géstellten Ge­
such um Ausdehnung des Schutzes, mitzuteilen. 

(3) Das Internationale Büro iihermittelt unverziiglich
· eines der Stücke der in dieser Weise mitgeteilten Schutzver­

""eigerungserklarung der Dehorde des Ursprungslandes und
dem Inhaber der Marke oder seinem Vertreter, f ails dieser
dem Büro von ·der genannten llehorde angegeben worden ist.
Der Beteiligte bat dieselben Rechts1nittel, wie wenn er die
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l\larke unmittelhar in dem Land hin terlegt ha tte., in dem der 
Schutz verweigert wird. 

(4) Das Internationale Büro bat den Ileteiligten auf An­
trag die Griinde der Schutzverweigerung mitzuteilen. 

(5) Die Behorden., die innerhalb der genannten Hochst­
f rist von einem Jahr dem Internationalen Biiro hinsichtlich 
der Registrierung einer l\Iarke oder _eines Gesucl1s um Aus .. 
dehnung des Schutzes keine vorlaufige oder endgültige Schutz .. 
verweigerung n1itgeteilt haben., verlieren hinsichtlich der be­
treffenden l\larke die Vergiinstigung der in Ahsatz (1) vor .. 
gesehenen Ilef ugnis. 

(6) Die znstandigen Behorden di.irf en eine internationale
l\.larke nicht für ungiiltig erklaren, ohne dem lnhaher der 
l\larke Gelegenheit gegehen zu haben, sei�e Rechte rechtzeitig 
geltend zu machen. Die Ungültigerklarung ist <lem lnternatio ... 
nalen Ilüro mitzuteilen. 

Artikel Shi• 

[Belege für die Rechtmiissigkeit des Gehrauchs 
gewisser l\larkenhe&tandteile] 

Die Belege für die Rechtn1iissigkeit des Gehrauchs gewis­
ser l\larkenhestandteile -· - wie Wappen, Wappenschilde, Bild­
nisse, Auszeichnungen, Titel, Jlandels- oder Personennamen� 
die anders lauten ais der des llinterlegers, oder andere ln­
schriften ahnlicher Art -, die von den Behorden der Ver­
tragslander etwa angefordert werden, sind von jeder Beglau­
higung sowie von jeder anderen Destatigung als der der Be­
horde des Ursprungslandes hefreit. 

Artikel 5ter

[Ahschriften der im internationalen Register eingetragenen Angahen -
Nachfonchungen nach iilteren Registrierungen - Auszüge aus dem 

internationalen Register] 

(1) Das Internationale Büro iibermittelt auf Antrag je­
derrnann gegen eine durch die Ausführungsordnung festge­
setzte Gebühr eine Abschrif t der im Register eingetragenen 
Angaben über eine hestin1n1te l\farke. 
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(2) Das Internationale Büro kann gegen Entgelt auch
Nachf orschungen nach aheren Registrierungen internatio­
naler l\larken ühernehmen. 

(3) Die zur Vorlage in einem der Vertragslander hean­
tragten Ausziige aus <lem internationalen Register -sind von 
jeder Beglaubigung hef reit. 

Artikel 6 

[Dauer der Gültigkeit der internationalen Registrierung - Unahhangigkeit 
der internationalen Registrierung • Erloschen des Schutzes 

im Ursprungsland] 

(l) Die Registrierung einer l\Iarke heim Internationalen
Ilüro erfolgt für zwanzig Jahre mit der Moglicl1keit der Er­
neuerung unter den in Artikel 7 festgesetzten Iledingungen. 

(2) l\Iit dem Ahlauf einer Frist von fünf J ahren vom
Zeitpunkt der internationalen H.egistrierung an wird cliese, 
vorhehaltlich der f olgenden Bestimmungen, von der vorher 
hn Ursprungsland eingetragenen nationalen Marke unab­
hangig.· 

(3) Der durch die internationale Registrierung erlangte
Schutz, gleichgültig oh die Registrierung Gegenstand einer 
Ühertragung gewesen ist oder nicht, kaon

,. 
ganz oder teilweise, 

nicht mehr in Anspruch genonunen werden, wenn innerha1h 
von fünf J ahren vom Zeitpunkt der internationalen Registrie­
rung an die vorher im Ursprungsland im Sinn des Artikels l 
eingetragene nationale l\farke · in diesem Land den gesetz­
lichen Schutz ganz oder teilweise nich t mehr genies-st. Das 
gleiche gilt, wenn dieser gesetzliche Schutz spater -infolge 
einer vor Ahlauf der Frist von fünf J ahren erhohenen Klage 
erlischt. 

( 4) Wird die l\Iarke f reiwillig oder von Amts wegen ge-
· loscht, so ersucht die Behorde des Ursprungslandes das Inter­
nationale Büro um die Lüschung der l\farke, das daraufhin
die Loschung vornimmt. lm Fall eines gerichtlichen Verfah­
rens ühermittelt die genannte Behorde von An1ts wegen oder
auf Verlangen des Klagers dem lnternationalen Büro eine
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Abschrif t der Klageschrif t oder einer anderen die Klage­

erhehung nachweisenden Urkunde, ebenso eine Abschrift des 

rechtskraftigen Urteils; das Büro vermerkt dies im internatio­

nalen Register. 

Artikel 7 
[Erneuerung der internationalen Registrierung] 

(1) Die Registrierung kaon immer wieder für einen Zeit­
obschnitt von zwanzig Jahren, gerechnet vom Ablauf des vor­

hergehenden Zeitahschnitts an, durch einfache Zahlung der 
in Artikel 8 Ahsatz (2) vorgesehenen Grundgehühr und ge­
gehenenf alls der Zusatz- und Erganzungsgehiihren erneuert 

werden. 

(2) Die Erneuerung darf gegeniiher dem letzten Stand der
vorhergchenden Registrierung keine Anderung entha1ten. 

(3) Dei der ersten nach den Bestimmungen der Nizzaer
Fassung von1 15. Juni 1957 oder dieser Fassung des Ahkom­
mens vorgenommenen Erneuerung sind die Klassen der inter­

nationalen Klassifikation anzugehen, auf die sich die Re­

gistrierung hezieht. 

( 4) Sechs l\fonatc vor Ablauf der Schutzfri,st erinnert
das Internationale Biiro den lnhaher der l\.:larke und seinen 
Vertreter durch Zusendung einer offiziosen l\1itteilung an den 
genauen Zeitpunkt dieses Ahlauf s. 

(5) Gegen Zahlung einer von der Ausfiihrungsordnung
festgesetzten ZuschlagsgeLühr wird eine Nachfrist von sechs 
l\'lonaten für die Erneuerung der internationalen Registrie­
rung gewahrt. 

Artikel 8 
(Nationale Gebühr - Internationale Gehi.ihr • Verteilung des Einnahmen­

üherschusses� der Zusatzgebühren und der Erganzungsgehühren] 

(l) Die Behorde des Ursprungslandes ist hefugt� nach
ihrern Ermessen eine nationale Gehühr festsetzen und zu 
ihren Gunsten vom lnhaher der l\1arke, deren internationale 
Registrierung oder Erneuerung heantragt wird� zu erheben. 
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(2) _ Vor der Registrierung einer tvlarke beim lnternatio­
nalen Büro ist eine internationale Gebühr zu entrichten, die 
sich zusammensetzt aus: 

a) einer Grundgehühr;
b) einer Zusatzgebühr

gende Klasse der
welche die W aren
werden, auf die sich

für jede die dritte Klasse überstei­
internationalen Klassifikation, in 
oder Dienstleistungen eingeordnet. 
die 1tlarke bezieht; 

c) einer Erganzungsgebühr für jedes Gesuch um Ansdeh­
nung des Schutzes gemass Artikel 3ter.

(3) Die in Absatz (2) Buchstahe b) geregelte Zusatzge­
bühr kann jedoch, ohne dass sich dies auf den Zeitpunkt der 
Registrierung auswirkt, innerhalL einer von der Ausfiihrungs­
ordnung festzusetzenden Frist entrichtet werden, wenn die 
Zahl der Klassen der Waren oder Dienstleistungen vont ln­
ternationalen Biiro festgesetzt odcr hestritten worùen ist. 1st 
bei Ahlauf der genannten Frist die Zusatzgehühr nicht ent­
richtet oder das Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen 
vom Hinterleger nicht in dem erforderlichen Ausmass einge­
schrankt worden� so gilt das Gesuch um internationale Re­
gistrierung ais zurückgenommen. · 

( 4) Der jahrliche Gesamthetrag der verschiedenen Ein­
nahmen aus der internationalen Registrierung wird 1nit Aus• 
nahme d�r in Absatz (2) Bnch8taben b) und- c) vorgesehenen 
Einnahmen nach Ahzng der durch die Ausführung dieser Fas­
sung des Ahkommens verursachten Kosten und Auf wendun­
gen vom lnternationalen Biiro zu gleichen Teilen unter die 

· Vertragslander dieser Fassung des Ahkommens verteilt. Wenn
ein Land im Zeitpunkt des lnkrafttretens dieser Fassung des
Abkom1nens diese noch nicht ratifiziert hat oder ihr noch

: nicht beigetreten ist, hat es bis zu dem Zeitpunkt, zu dem 
seine Ratifikation oder sei.n Beitritt wirksam wird, Anspruch 
auf eine Verteilung des Einnah1neniiherschusses, der auf d�r 
Grundlage der früheren Fassung des Abkommens, die für <las 
Land gilt, errechnet wird. 
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(5) Die sich aus den Zusatzgebühren gemass ·Ahsatz (2)
BuchstaLe b) ergehenden Betrage werden nach Ahlauf jedes 
J ahres un ter die Vertragslander dieser Fassung des Ahkom­
mens oder der Nizzaer Fassung vom 15. J uni 1957 im Ver­
haltnis zur Zahl der 1\larken verteilt., für die· wahrend des 
abgelauf enen J ahres in jedem dieser Lander der Schutz he­
antragt worden ist; soweit es sich um Lander mit Vorprüfung 
handelt

., 
wird diese Zahl mit einenî Koeffizienten verviel-

. . 

facht, der in der Ausfi.ihrungsordnung festgesetzt wird. Wenn 
ein Land im Zeitpunkt des lnkrafttretens dieser Fassung des 
ALkomn1ens diese noch nicht ratifiziert hat oder ihr noch 
nicht heigetreten ist, hat es bis zu dem Zeitpunkt., zu dem 
seine Ratifikation oder sein Beitritt wirksam wird, Anspruch 
auf eine Verteilung der auf der Grunùlage der Nizzaer Fas­
sung erl"echneten Betriige. 

(6) Die sich aus den Erganzungsgebühren gema·ss Ab­
satz (2) Buchstahe cJ ergebenden Betrage werden nach ·den 
Regeln des Absatzes (5) unter die Lander verteilt, die von 
der in Artikel Jbis vorgesehenen Befugnis Gebrauch gemacht 
haben. Wenn ein Land im Zeitpunkt des lnkrafttretens die­
ser Fassung de-s Abkornmens diese noch nicht ratifiziert bat 
oder ihr noch nicht heigetreten ist, hat es bis zu dem Zeit­
punkt, zu dern seine Ratifikation oder sein Ileitritt wirksa1n 
wirù., Anspruch auf eine Verteilung der at1f der Grundlage 
der Nizzaer Fassung errechneten Betriige. 

Artikel 8his
[Schutzverzicht für ein oder mehrere Vertrag�lander] 

Der lnhaber der internationalen Registrierung kaon je­
derzeit durch eine an die Behorde seines Landes gerichtete 
Erklürung auf den Schutz in einem oder in n1ehreren der 
Vertrag8lander verzichten; die Erklarung wird dem lnter­
nationalen Biiro n1itgeteilt und von diesem den Landern., auf 
die sich der Verzicht bezieht., zur Kenntnis gebracht. Der 
Verzicht ist gebi.ihrenf rei. 
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Artikel 9 

[Verf ahren bei Anderungen im nationalen Register 
und hei Einschrankungen des Verzeichnisses der Waren 

oder Dienstleistungen • Erweiterungen dieses Verzeichnisses] 

. (I) Ehenso teilt die Behorde des Landes des lnhahers dem 
lnternationalen Ilüro die hei der eingetragenen l\larke im 
nationalen Register vermerkten Nichtigkeitserklarungen, 
Loschungen, Verzichte, Übertragungen und anderen Ande­
rungen mit, wenn diese Anderungcn auch die internationale 
Registrierung berühren. 

(2) Das Biiro tragt diese Anderungen in das internatio­
nale Register ein, teilt sie seinerseits den Dehorden der Ver­
tragslander mit und veroffentlicht sie in seinem Blau. 

(3) Ehenso wird verfahren, wenn der lnhaber der inter­
nationalen Registrierung beantragt., <las Verzeichnis der Wa­
ren oder Dienstleistungen ein7,uschranken, auf die ,sich die 
Registrierung bezieht. 

( 4) Für diese Amtshandlungen kaon eine Gehiihr erhoben
werden, die durch die Ausführungsordnung festgesetzt wird. 

(5) Die nachtraglich·e Erweiterung d·es Verzeichnisses um
eine neue Ware oder Dienst'leistung kaon nur durch eine neue 
Hinterlegung nach den Bestimmungen des Artikels 3 vorge­
nommen werden. 

(6) Der Erweite·rung steht der Austausch einer Ware oder
Dienstleistung durch eine andere gleich. 

Artikel 9lii• 

[Obertragung der internationalen 1\-larke mit Wechsel des Landes 
des l\farkeninhabers] 

(1) Wïrd eine in1 internationalen Register eingetragene
l\farke auf eine Person übertragen, die in einem andèren Ver­
-tragsland als dem Land des lnhabers der internationalen Re­
gistrierung ansassig ist, so ist die Obertragung durch die De­
horde dieses Landes dem lnternationalen Ilüro mitzuteilen. 
Das Internationale Bi.iro tragt die Ühertragung in das Re­
gister ein, teilt sie den anderen Ilehorden mit und veroffent-
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licht ,sie in seinem Blatt. Wird die Übertragung vor Ablauf 
der Frist von fünf J ahren seit der internationalen Registrie­
rung vorgenomn1en, so holt das lnte·rnationale Büro die Zu­
stimmung der Behorde des Landes des neuen lnhahers ein 
und veroffentlicht, wenn moglich, das Datura und die Num­
mer der Registrierung der l\larke in dem Land des neuen In­
habers. 

(2) Die Übertragung einer im internationalen Register
eingetragenen l\larke auf eine Person, die zur Hinterlegung 
t'Îner internationalen l\larke nicht herechtigt ist

., 
wird im Re­

gister nicht eingetragen. 

(3) Konnte eine ÜLertragung im internationalen Register
nicht eingetragen werden, weil das Land des neuen lnhabers 
seine Zustimmung versagt bat oder weil die Obertragung zu­
gunsten einer Person vorgenommen worden ist, die zur Ein ... 
reichung eines Gesuchs un1 internationale Registrierung nicht 
berechtigt ist, so hat die Dehorde des Landes des früheren 
lnhahers da!l Recht, VOID lnternationalen Büro die Loschung 
der l\larke in dessen Register zu verlangen. 

Artikel 9ter

[Ühertrai;ung der internationalen l\.larke fiir einen Teil der Waren oder 
Dienstleil!ltungen otler fiir gewisse Vertragsliinder • Verweisung auf Ar� 
tikel 6qua1u der Pa riser Verhandsüliereinkunft (Mar ken: Obertragung)] 

(1) Wird die Obertragung einer internationalen l\Iarke
nur fiir einen Teil der eingetragenen W aren oder Dienst­
leistungen dem lnternationalen Büro mitgeteilt, so tragt dieses 
die Ühertragung in sein Register -ein. J edes der Vertrags­
lander ist bef ugt, die Gültigkeit dieser Ühertragung nicht 
anzuerkennen, wenn die Waren oder Dienstleistungen des 
auf diese Weise iibertragenen Teils mit denen gleichartig -sind, 
für welche die l\larke zugunsten des Obertragenden eingetra­
gen bleiht. 

(2) Das Internationale Ilüro tragt auch Obertragungen
der internationalen l\larke ein, die sich nur auf eines oder auf 
mehrere der Vertragslander heziehen. 
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(3) Tritt in den vorgenannten Fallen ein Wechsel des
Landes des lnhahers ein, so hat die für den neuen lnhaher 
zustandige Behorde die nach A�tikel 9his erf orderliche Zu­
stimmung zu erteilen, wenn die internationale l\larke vor Ah­
]auf der Frist von fiinf J ahren seit der internationalen Regi­
strierung ühertrag�n w?rÙen ist. 

(4) Die Bestimmungen der vorhergehenden Ahsatze fin­
den nur unter dem Vorbehalt des Artikels 6quater der Pariser 
Verbandsübereinkunft _zum Schutz des gewerhlichen Eigen­
tums. Anwendung. 

Artikel 9,1ualer 

[Gemeinsame Behorde mehrerer Vertragsla.nder • Behandlung mehrerer 
. Vertragslander ais ein Land] 

(I) Kommen mehrere Lander des Lesonderen Verbande,s
iiberein, ihre Landesgesetze auf dern Gebiet des Nlarkenrech ts 
zu vereinheitlichen, @o konnen sie <lem Generaldirektor notifi-

,, 

z1eren: 
a) dass eine gemeinsame Behorde an die Stelle der nationa­

. · 'len Behorde jedes dieser Lander tritt und
b) dass die Gesamtheit ihrer Hoheitsgehiete für die voll­

. stiindige oder. teilweise Anwendung der diesem Artikel
vorhergehenden Bestin1mungen ais ein Land anzusehen 

� ist. 
· (2}' Die�e Notifikation wird erst wirksam sechs l\lonate

nach dem Zeitpunkt der l\litteilung, welche der Generaldirek­
tor den anderen Vertragslandern dariiber zugehen lasst. 

Artikel 10 
[Versammlung des hesonderen Verhandeij] 

(1) a} Der Lesondere Verhand hat eine Versa1nmlung, die
.sich_ ·aus den Landern zusam1nensetzt, die_ diese Fassung des 
ALkommens ratifiziert hahen oder ihr beigetreten sind. 

b) Die Regierung jedes Landes wird durch einen Delegier­
ten vertreten, der von Stellvertretern, Beratern und Sachver­
standigen unterstützt werden kann. 
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c) Die Kosten jeder Delegation werden von der Regierung
getragen, die sie entsandt hat, mit Ausnahme der Reisekosten 
und der Aufenthaltsentschadignng für einen Delegierten jedes 
l\litgliedlan�es, die zu Lasten · des besonderen Verbandes gehen. 

(2) a) Die Versammlung
i) behandelt alle Fragen betreff end die Erhaltung und die

Entwicklung des besonderen Verl>,andes sowie die An­
wendung dieses Ahkommens;

ii) erteilt dem lnternationalen Büro · Weisungen fiir die

Vorheceitung der Re·visionskonferenzen unter gebiihren­
der Beriicksichtignng der Stellungnabmen der Lander
des hesonderen Verhandes, die diese Fassung des Ah­
kon1mens wedcr ratifiziert hahen noch ihr heigetreten
sind;

iii) andert die Ausfiihrungsordnung und setzt die llohe der
in Artikel 8 Ahsatz (2) gena.nnten Gebühren und der an­
deren Gehiihren für die internationale Registrierung
fest;

iv) prüft und hilligt die Berichte und die Tatigkeit des Ge­
neraldirektors hetreff end den hesonderen Ver band und·
erteilt ihm alle zweckdienlichen Weisungen in Fragen,
die in die Zustandigkeit des hesonderen Verhandes f al­
len;

v) legt das Programn1 fest, heschliesst den Dreijahres-Haus­
haltsplan des besonderen Verbandes und hilligt seine
Rechnungsahschliisse;

vi) heschliesst die Finanzvorschriften des hesonderen Ver­
bandes;

vii) hildet die Sachverstandigenausschüsse und Arheitsgrup­
pen, die sie zur Verwirklichung der Ziele des besonde­
ren Verhandes für zweckdienlich halt;

viii) hestirnmt, welche Nichtmitgliedlander- des besonderen
Verhandes, welche zwischenstaatlichen und welche inter­
nationalen nichtstaatlichen Organisationen zu ihren Sit­
zungen ais Beohachter zugelassen werden;
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ix) beschliesst Anderungen der Artikel 10 bis 13;
x) nimmt jede andere llandlung vor, die zur Erreichung

der Ziele des besonderen Verhandes geeignet ist;
xi) nîmmt alle anderen Anfgaben wahr, die sich aus diesem

Abkon1men ergeben.

b) Über Fragen, die auch für andere von der Organisation
verwaltete Verhande von lnteresse sind, entscheiùet die Ver­
sammlung nach Anhorùng des Koordinierungsausschusses der 
Organisation. 

(3) a) J edes :rtli tgliedland der Versammlung verfügt über
eine Stimme. 

b) Die Halfte der l\Iitgliedlander der Versammlung hildet
das Quorum (die für die Beschlussfahigkeit erforderliche 1\i1in­
destzahl). 

c) Ungeachtet des Bnchstaben b) kann die Versammlung
Beschlüsse fassen, wenn wahrend einer Tagung die Zahl der 

. vertretenen Lander zwar weniger als die Halfte, aber minde­
stens ein Drittel der Mitgliedlander der Versammlung betragt; 
jedoch werden diese Besch-lüsse n1it Ausnahme der Beschliisse 
iiber das Verfahren der yersammlung nur dann wirks-am, 
wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: Das Internatio­
nale Büro teilt diese Beschlüsse den Mitgliedlandern der Ver­
sammlung mit, die nicht vertreten waren, und ladt sie ein, 
innerhalb einer Frist von drei l\'lonaten vom Zeitpunkt der 
l\littei.Iung an litchriftlich ihre Stin1me oder Stimrnenthaltung 
bekanntzugeben. Ent�pricht nach Ahlauf der Frist ·die Zahl 
der Lander, die auf diese Weise ihre Stimme odèr Stimment­
haltung bekanntgegeben hahen, mindestens der Zahl der Lan­
der, die für die Erreichung des Quorums wahrend der Tagung 
gefehlt batte, so werden die Ileschlüsse wirksam, sof ern 
gleichzeitig die erforderliche �lehrheit noch vorhanden ist. 

d) Vorbehaltlich des Artikels 13 Ahsatz (2) fasst die Ver­
sammlung ihre Beschlüsse n1it einer Mehrheit von zwei Drit­
teln der ahgegehenen Stimn1en. 

e) Stimmenthaltung gilt nicht ais Stimmabgabe •.
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/) Ein Delegierter kann nur ein Land vertreten und nur 
in dessen Namen ahstim1nen. 

g) Die Lander des hesonderen Verbandes, die nicht l\1it­
glied der Versa1nmlung sind, werden zu den Sitzungen der 
Versammlung ais Beobachter zugelassen. 

(4) a) Die Versammlung tritt nach Einberufung durch den
Generaldirektor aile drei Jahre einmal zu einer ordentlichen 
Tagung zusammen, und zwar, ahgesêhen von aussergewohn­
lichen Fiillen., zu derselben Zei t und an demselben Ort wie die 
Generalversammlung der Organisation. 

b) Die Versamn1lung tritt nach Einberufung durch den
Generaldirektor Zll einer ausserordentlichen Tagnng zusam­
rnen, wenn ein Viertel der l\litglie<llünder der Versan1mlung 
es verlangt. 

c) Die Tagesordnung jeder Tagung wird vom General­
direktor vorbereitet. 

(5) Die Versan1mlung giht sich eine Geschiiftsordnung.

Artikel 11 

[Internationales Büro] 

(1) a) Die Aufgahen hinsichtlich der internationalen Re­
gistrierung . sowie die an<leren Verwaltungsauf gahen des he­
sonderen Verban<les werden vom lnternationalen Büro wahr­
genom1nen. 

b) Das Internationale Biiro hereitet insbesondere die Sit­
zungen der Versammlung so"'·ie der etwa von ihr gehildeten 
Sachverstan<ligenausschüsse und Arheitsgruppen vor und he­
sorgt das Sekretariat dieser Organe. 

c) Der Generaldirektor ist der hochste Ilearnte des heson­
deren Verhan<les und vertritt die-sen Verband. 

(2) Der General<lirektor und die von ih1n hestimmten l\1it­
glieder des Personals nehn1en ohne Stirnn1recht an allen Sit­
zungen der Versa1n1nlung und aller etwa von ihr gebildeten 
Sachverstandigenausschüsse oder Arbeitsgruppen teil. Der Ge-
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neraldirektor oder ein von ihm hestimmtes Mitglied des Per­
sonals ist von Amts wegen Sekretar dieser Organe. 

(3) �) Das Internationale Biiro hereitet na.ch den Weisun­
gen der Versammlung die Konferenzen zur Revision der De-·

stimmungen des Abkommens mit Ausnahme der Artikel 10

bis 13 vor. 
b) Das Internationale Biiro kan� bei der V �rhereitung der

Revisionskonf erenzen zwischenstaatliche sowie internationale 
nichtstaatliche Organis-ationen konsultieren. 

c) Der Generaldirektor und die von ihm hestimmten Per­
sonen nehmen ohne Stimmrecht an tlen Ileratungen diese1· 
Konf erenzen teil. 

(4) Das Internationale Biiro nin1;nt alle anderen AufgaLen
wahr, die ihm ühertragen werden. 

Artikel 12 
[Finanzen] 

(1) a) Der besondere Ve_rband hat einen llaushaltsplan.

b) Der llaushaltsplan des besonderen Verbandes umfasst
die eigenen Einnahmen und Ausgahen des hesonderen Ver­
handes., dessen Beitrag zum Haushaltsplan der gemeinsamen 
Ausgahen der Verhande sowie gegebenenf alls ·den dem llaus­
haltsplan der Konf erenz der Organisation zur Verfiigung ge­
stellten Betrag. 

c) Als gemeinsame Ausgaben der Verbande gelten die Aus�
gaben, . die nicht ausschliesslich dem hesonderen Verband; 
sondern auch einem oder mehreren anderen von der Organi­
sation verwalteten Verbanden zuzurechnen sind. Der Anteil 
des hesonderen Ver1:>andes an die-sen gemeinsamen Ausgaben 
entspricht dem lnteresse, das der hesondere Verband an ihnen 
hat. 

(2) Der Ha1u,haltsplan des hesonderen Verbandes wird
unter Berücksichtigung der Notwendigkeit seiner Abstimmung 

- mit den Haushaltsplanen der anderen von der Organisation
verwalteten Verbande auf ge-stellt.
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(3) Der llaushaltsplan des Lesonderen Verhandes umf asst

folgende Einnahmen: 
i) Gehiihren für die internationale Registrierung sowie Ge­

hiihren und Betrage für andere Dienstleistungen des ln­
ternationalen Biiros im Rahmen des hesonderen Ver­
bandes;

ii) Verkauf serlose und andere Einkiinfte aus Veroffent­
lichungen des lnternationalen Büros, die den besonde­
ren Verband betreffen;

iii) Schenkungen, Vern1achtnisse und Zuwendungen;
iv) l\Iieten,, Zinsen und andere verschiedene Einkiinfte.

( 4) a) Die llohe der in Artikel 8 Absatz (2) genannten Ge­
hiihren sowi.e der anderen Gebiihren für die internationale 
Registrierung wird von der V ersanunlung auf Vorschlag des 
Generaldi.rektors f estgesetzt. 

b) Diese llohe wird in der Weise festgesetzt, dass die Ein­
nahrnen des hesonderen Verbandes ans ··den Gehüh.ren, soweit 
es sich nicht um die in Artikel 8 Absatz (2) Buchstahen b) 

und cJ hezeicl1neten Zusatz- und Erganzungsgehiihren handelt, 
sowie aus den anderen Einkiinften mindestens zur Deckung 
der Ausgahen des lnternationalen Büros fiir den hesonderen 
Verband ausreichen. 

c) Wird der llaushaltsplan nicht vor Beginn eines neuen
Rechnungsjahres beschlossen, so wird der Ilaushaltsplan des 
Vorjahres nach �lassgahe der Finanzvorschriften ühernom- _ 
men. 

(5) Vorbehaltlich des Ahsatzes (4) Buchstabe a) wird die
Hohe der Gebiihren und Betrage fiir andere Dienstleistungen 
des lnternationalen Büros im Rahmen des hesonderen Ver­
bandes vom Generaldirektor f estgesetzt, der der Versamm­
lung dariiber berichtet. 

( 6) a) Der hcsondere Verhand hat einen Betriebsmittel-
f onds, der durch eine einn1alige Zahlung jedes Landes des he­
sonderen Verbandes gehildet wird. Reicht der Fonds nicht 
n1ehr aus, so heschlicsst die Versan1n1lung seine Erhohung. 
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b) Die Hohe der erstmaligen Zahlung jedes Landes zu
die.sem Fonds oder sein Anteil an dessen Erhohung ist pro­
portional zu dem Bcitrag, <len dieses Land ais 1\Iitglied des 
Pariser Verhandes znm Schutz des gewerhlichen Eigentums 
zurn Haushaltsplan dieses Ver bandes für das J ahr leistet, in 
dem der Fonds gehildet oder die Erhohung heschlossen wird. 

c) Dieses Verhaltnis und die Zahlungsbedingungen werden
von der Versa1nn1lung auf Vorschlag des Generaldirektors und 
nach .Ausserung des Koorclinierungsausschusses der Organisa­
tion f estgesetzt. 

d) Solange die Versarnmlung gestaltet, dass der Reserve­
fonds des hesonderen Verbandes ais Betriebsmittelfonds be­
nutzt wird, kann die Versamn1lung die Anwendung der Be­
stimmungen der Buchstahen a), b) und c) aus•setzen. 

(7) a) Das Ahkonunen über den Sitz, das rnit dem Land
geschloss·en wird, in clessen Hoheitsgehiet die Organisation 
ihren Sitz hat, sieht vor, <lass dieses Land Vorschiisse gewiihrt, 
wenn der Iletriebsmittelfonds nicht ausreicht. Die llohe die­
ser Vorschüsse und die Iledingungen., unter ·denen sie gewahrt 
werden, sind in jedem Fall Gegenstand hesonderer Verein­
barungen zwischen die·sem Land und der Organisation. 

b) Das unter Buchstahe a) bezeichnete Land und die Or­
ganisation sind herechtigt, die Verpflichtung zur Gewahrung 
von Vorschüssen durch schriftliche Notifikation zu kündigen. 
Die Kündigung wird drei Jahre nach Ablauf des Jahres wirk­
salll, in dem sie notifiziert wor<len ist. 

(8) Die Rechnungsprüf ung wird nach l\fassgahe der Fi­
nanzvorschriften von einem oder mehreren Landern des be­
sonderen Verbandes oder von aussenstehenden Rechnungs­
prüfern vorgenommen, die niit ihrer Zustimmung von der 
Versammlung hesti1n1nt werclen. 

Artikel 13 

[Anderungen der Artikel 10 bis 13] 

(1) Vorschlage zur Anderung der Artikel 10, 11, 12 und
dieses Artikel� konnen von jedem l\Iitgliedland der Versamm-
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lung oder vom Generaldirektor vorgelegt werden. Diese Vor­
sch]age werden vom Generaldirektor mindestens sechs .l\fo­
nate, hevor sie in der Versammlung beraten werden, den �1it­
g1iedlandern der Versan1mlung mitgeteilt. 

(2) Jede Anderung der in Absatz (I) bezeichneten Artikel
wird von der Versammlung heschlossen. Der Beschluss erfor­
dert drei Viertel der ahgegebenen Stimmen; jede Anderung 
des ArtikeJs 10 und dieses Absatze~s erfordert jedoch vier 
Fünftel der ahgegehenen Stimn1en. 

(3) Jede Anderung der in Absatz (1) bezeichneten Artikel
tritt einen l\.lonat nach dern Zeitpunkt in Kraft, zu dem die 
schriftlichen N otifikationen der verf assungsmassig zustanùege­
komn1enen Annahn1e des Anderungsvorschlags von drei Vier­
te]n der Lander, die im Zeitpunkt der Be-scl1lussf assung über 
die Anderung l\fitglied der Versan1mlung waren

,, 
heim Gene­

raltlirektor eingegangen sind. J e<le auf diese W eise angenom­
tnene .Anderung der genannten Artikel Lindet alle Lander, · 
die im Zeitpunkt <les lnkrafttretens der Anderung l\Iitglied 
der Versammlung sind oder spater l\Iitglie-d werden. 

Artikel 14 

[ Ratifikation und Beilritt - lnkrafttreten • Beitritt zu friiheren Fassungen -
Verweisung auf Artikel 24 der Pariser Verbandsühereinkunft 

( H oheitsgehiete) J 

(I) Jedes Land des besonderen Verhandes kann diese
Fassung des Ahkommens ratifizieren, wenn es sie unterzeich­
net hat,, oder ibr heitreten, wenn es sie nicht unterzeichnet hat. 

(2) a) Jedes dem hesonderen Verband nicht angehorende
Vertragsland der Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutz 
des gewerbHchen Eigentums kann Jieser Fassung des Ahkom­
mens beitreten und dadurch Mitglied des besonderen Verban­
des werden. 

b) SobalJ clas Internationale Büro davon in Kenntnis ge­
setzt worden ist, dass cin -solches Land dieser Fassung des Ah­
kornmens beigetreten ist� übern1ittelt es der Behôrde dieses 
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Landes gemass Artikel. 3 •eine Sammelanzeige aller- Marken, 
- die zu diesem Zeitpunkt den internationalen Schutz geniessen.

c) Diese Anzeige sichert ais solche den genannten Marken
die Vorteile de.r vorhergehenden Bestimmungen im Hoheitsge­
hiet dieses Landes und �etzt die J ahresfrist in Lauf, wahrend 
der die beteiligte Ilehorde die in Artikel 5 vorgesehene Er .. 
klarung abgehen kann.. 

. 
' 

d) Jedoch kaon ein solches Land hei seinem Beitritt zu
dieser Fassung des Ahkommens erklaren, dasis die Anwendung 
dies.er Fassung auf diejenigen �farken heschriinkt wird, die 
von dem Tag an registriert werden, an dem dieser Beitritt 
wirksam wird; dies gilt nicht fi.ir internationale l\larken, die 
schon vorher in diesern Land Gegenstand einer gleichen, noch 
wirksarnen nationalen Eintragung gewesen sind und die auf 
Antrag der Beteiligten ohne weiteres anzuerkennen sind. 

e) Diese Erklarung enthindet das Internationale Ilüro von
der ohen genannten Üherrnittlung <ler Sammelanzeige. Es he­
schrankt seine Anzeige auf die l\'larken, derentwegen ihm der 
Antrag auf Anwendung der unter Iluchstahe d) vorgesehenen 
Ausnahme nebst den erf orderlichen naheren Angaben inner­
halh eines J ahres nach dem Beitritt des neuen Landes zugeht. 

· f) Das Internationale Büro ühermittelt solchen Landern
keine Sammelanzeige, wenn sie hei ihrem Beitritt zu dieser 
Fassung des Ahkommens erklaren, Ùass sie von der in Arti­
kel Jhi, vorgesehenen llef ugnis Gehrauch machen. Diese Lan­
der konnen ausserdem gleichzei tig erkHiren, dass die Anwen .. 
dung diesier Fassung des Abkommens auf .Jiejenigen l\larken 
heschrankt wird, die von dem Tag an registriert werden, an 
dem ihr Beitritt wirksam wird; diese Einschrankung gilt je:. 
doch nicht für die internationalen l\'larken, die in ùiesen 

· Landern schon vo-rher Gegenstand einer gleichèn nationalen
Eintragung waren und die Anlâss zu gemass Artikel 3 11

"' und
Artikel 8 Ahsatz (2) Buchstahe c) gestellten und mitgeteilten

· Gesnchen urn Ausdehnung des Schutzes geben konnen .
. g) Die l\larkenregistrierungen� die den Gegenstand einer

der in diesem Ahsatz vorgesehenen Anzeige gehildet haben,

22



gelten als an die Stelle der Einlragungen getreten, die in dem 
neuen Vertragsland vor dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens 

seines Beitritts unmittelhar hewirkt wor<len sind. 

(3) Die Ratifikations- und Beitrittsurkunden werden heitn
Generaldirektor hinterlegt. 

(4) a) Für die ersten fiinf Lander, die ihre Ratifikations­
oder Beitrittsurkunden hinterlegt hahen, tritt diese Fassung 

des Ahkommens drei l\lonate nach Hinterlegung der fünf ten 
solchen Urkunde in Kraft. 

b) Für je des andere L·and tritt diese Fassung des Abkom­
mens drei l\lonate nach dem Zeitpunkt der Notifiziernng ,sei­
ner Ratifikation oder seines Ileitritts durch den Generaldirek­
tor in Kraft, sof ern in der Ratifikations- oder Beitrittsurkunde 

nicht ein spaterer Zeitpunkt angegehen ist. ln diesem Fall 

tritt diese Fassung des Ahkommens fiir dieses Land zu dem 
angegebenen Zeitpunkt in Kraft. 

(5) Die Ratifikation oder der Beitritt bewirkt von Rechts
wegen die Annahme aller Bestiinmungen und die Zulassung zu

allen Vorteilen dieser Fassung des Abkommens. 

(6) Nach dem lnkrafttreten dieser Fassung des Ahkom­

mens kann ein Land der Nizzaer Fassung vom 15. Juni 1957 
nur heitreten, wenn es gleichzeitig diese Fassung des Abkom­
mens ratifiziert oder ihr heitritt. Der Beitritt zu Fassungen 

des Abkommens, die alter sind ais die Nizzaer Fassung� ist 

auch gleichzeitig mit der Ratifikation dieser Fassung oder 
dem Beitritt zu ihr nicht zulassig. 

(7) Arllkel 24 der Pa riser Verbandsühereinkunf t zum
Schutz des gewerhlichen Eigentums ist auf dieses Ahkommen 
anzuwenden. 

Artikel 15 
[Kündigung] 

(1) Dieses Ahkommen hleibt ohne zeitliche Begrenzung
in Kraft. 

. 

(2) Jedes Land kann diese Fassung des Ahkommens durch

eine an den Generaldirektor gerichtete Notifikation kündi-

23 



gen. Diese Kündigung hewirkt zugleich die Kündigung aller 
f rüheren Fassungen und hat nur Wirkung für. das Land, das 
sie erklart hat; für die ührigen Lander des hesonderen Ver­
bandes hleiht das Ahkommen in Kraft und wirksam. 

(3) Die Kiindigung wird ein Jahr nach dem Tag wirksam,
an dem die Notifikation beim Generaldirektor eingegangen ist. 

( 4) Das in diesem Artikel vorgesehene Kündigungsrecht
kann von einem Land nicht vor ALlauf von fünf Jahren nach 
dem Zeitpunkt ausgeiibt werden, zu dem es l\litglied des he­
sonderen Verbandes geworden ist. 

. 
. 

(5) Die vor dern Zeitpunkt
., an dem die Kündigung wirk-

sam wird, international registrierten l\larken, denen innerhalb 
der in Artikel 5 vorgesehenen Jahresfrist der Schutz nicht 
verweigert worden ist, geniessen wührend der Dauer des inter­
na tionalen Schutzes weiter denselLen Schutz, wie wenn sie 
unmittelbar in diesem Land hinterlegt worden waren. 

Artikel 16 

(Anwendung früherer Fass�1ngen] 

(1) a) Diese Fassung des Abkommens ersetzt in den Be­
ziehungen zwischen den Landern des besonderen Verhandes, 
die sie ratifiziert hahen oder ihr· heigetreten ·sind, von dem 
Tag an, an dem sie für sie in Kraft tritt, das Madrider Abkom­
men von 1891 in seinen friiheren Fassungen. 

b) J edoch. hleibt je des Land <les beson<leren Verbandes,
das diese Fassung des Abkommens ratifiziert hat oder ihr bei­
getreten ist, in seinen Beziehungen zu den Liin<lern, die diese 
Fassung weder ratifiziert haben noch ihr heigetreten sind, an 
die früheren Fas·sungen geLunden, sofern es diese nicht ge­
mass Artikel 12 Absatz (4) der Nizzaer Fassung vom 15. Juni 
1957 vorher gekündigt hat. 

(2) Die dem , besonderen Verband nicht angeho�enden
Lander, die Vertragspartei dieser Fassung des Ahkommens 
werden, wenden sie auch auf die i11ternationalen Registrierun­
gen an, die heim lnternationalen Ilüro durch Vermittlung der 
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. nationalen Dehorde eines Landes des besonderen Verbandes, 
. das nicht Vertragspartei dieser Fassung ist, vorgenommen 

worden sind, vorausgesetzt, dass die Registrierungen hinsicht­
lich dieser Lander den Vorschriften dieser Fassung des Ab­
kommens entsprechen. Die dem Lesonderen Verhand nicht _ 
angehorenden Lander, die Vertragspartei dieser Fassung des . 
Ahkommens werclen, lassen es zu, dass <las vorgenannte Land 
hinsichtlich der durch Vermittlung ihrer nationalen Behor<len 
beim lnternationalen Biiro vorgenommenen _internationalen 
Registrierungen die Erfüllung der Vorschriften der jiingsten 
Fassung dieses Ahko1nmens, der es angehort, verlangt. 

Artikel 17 
[Unterzeichnung • Sprachen • w·ahrnehmung der Verwahreraufgahen) 

(1) a) Diese Fassung des ALkonunens wird in einer Ur­
schrif t in franzosischer Sprache unterzeichnet und Lei der 
schwedischen Regierung hinterlegt. 

b) An1tliche Texte werden vorn Generaldirektor nach
Konsultierung der beteiligten Regierungen in anderen Spra• 
chen hergestellt� die die Versammlung hestimmen kann. 

(2) Diese :Fas-sung des Ahkommens liegt bis zum 13. J anuar
1968 in S�ockholm zur U nterzeichnung auf. 

(3) · Der Generaldirektor ühermittelt zwei von der schwe­
dischen Regierung heglauhigte Ahschriften des unterzeichne­
ten Textes dieser Fassung des ALkon1mens den Regierungen 
aller Lander des besonderen Verbandes und der Regierung 
jedes anderen Landes, die es verlangt. 

(4) Der Generaldirektor lasst diese Fassung des Ahkom­
mens beim Sekretariat der Vereinten Na tionen registrieren. 

. (5) Der Generaldirektor notifiziert den Regierungen aller 
Lander des hesonderen Verbandes die Unterzeichnungen, die 
llinterlegungen von Ratifikations- oder Beitrittsurkunden so­
wie die in ·diesen U rkunden enthaltenen Erklarungen, das ln­
krafttreten aller Bestimmungen dieser Fassung des Ahkom­
mens, die Notifikationen von Kiindigungen und die Notifi-
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kationen gemass den Artikeln Jhi•, 9quater, 13, 14 Absatz (7) 
und Artikel 15 Absatz (2). 

Artik�l 18

[Obergangsbestimmungen] 

(1) Bis zur Amtsübernahme durch den ersten General­
direktor gelten Bezugnahmen in dieser Fassung des Abkom­
mens auf das Internationale Büro der Organisation oder den 
Generaldirektor ais Bezugnahmen auf <las Büro des durch die 
Pariser Verbandsühereinkunft zum Schutz des gewerhlichcn 
Eigentums errichteten Verbandes oder seinen Direktor. 

(2) Die Lander des hesonderen Verhandes, die die-se Fas­
sung des ALkommens weder ratifiziert haben noch ihr bei­
getreten .sind, konnen, wenn sie dies wünschen, wahrend eines 
Zeitraums von fünf Jahren, gerechnet vom Zeitpunkt d·es ln­
krafttretens des Ühereinkommens zur Errichtung der Organi­
sation an, die in den Artikeln 10 bis 13 dieser Fassung des 
Ahkommens vorgesehenen Rechte so ausühen, als waren sie 
durch die.se Artikel gehunden. J edes Land, das diesè Rech te 
auszuüben wünscht, hinterlegt zu diesetn Zweck heim General­
direktor eine schriftliche Notifikation, die im Zeitpunkt ihres 
Eingangs wirksam wird. Solche Lander gelten bis zum Ahlauf 
der genannten Frist als Mitglied der Versammlung. 
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ZU URKUND DESSEN hahen die hierzu gehorig 
bevollmachtigten Unterzeichneten diese Fassung 
des Ahkommens un terschrieben. 

GESCHEHEN zu Stockholm am 14. Juli 1967. 


